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Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich Ihnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden erst mit
67 in Rente gehen kdnnen. Die Belegschaften in den Betrie-
ben werden bereits jetzt immer alter. Das verandert unsere
Arbeitswelt.

Denn wenn die alteren Arbeitnehmer zahlenmaBig (ber-
wiegen, wird es unweigerlich schwieriger werden, jiinge-
re Arbeitnehmer einzustellen. Zurzeit ist es aufgrund der
grundlegenden Veranderungen in der Welt fiir die jiingeren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einigen Bereichen
zusatzlich sehr schwer, einen Arbeitsplatz zu finden.

Ziel Ihres Arbeitgebers bzw. Ihrer Arbeitgeberin sollte es
sein, sowohl die jungen als auch die alteren Kollegen so
lange wie moglich fit zu halten. Mit welchen konkreten
MaBnahmen Sie sich fir die Gesundheit Ihrer Kollegen am
Arbeitsplatz einsetzen konnen, lesen Sie in unserer Leser-
frage des Monats auf Seite 9. Denken Sie dabei daran: Beim
Gesundheitsschutz sind Sie zu beteiligen.

Zudem erfahren Sie auf den Seiten 6 und 7, wie Sie sich sinn-
voll fiir Ihre alteren Kollegen einsetzen konnen.

Herzliche GruBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Hier war die Freistellung nicht mdglich

Kiindigt ein Arbeitgeber das Beschaftigungsverhaltnis eines Arbeitnehmers, versuchen viele Arbeit-
geber bzw. Arbeitgeberinnen, die Betroffenen sofort unwiderruflich freizustellen. Das gefallt nicht
allen Betroffenen. Im folgenden Fall hatte ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer nach einer Kiin-
digung unter Fortzahlung der Vergiitung freigestellt. Die entsprechende Freistellungsklausel hat
jedoch das Bundesarbeitsgericht (BAG) gekippt, weil sie den Arbeitnehmer unangemessen benach-

teiligte (25.3.2026, Az. 5 AZR 108/25).

Arbeitgeber kiindigt Arbeitnehmer

Der Fall: Der Arbeitnehmer war seit Januar 2022 als Gebietsleiter
im VertriebsauBendienst bei seinem Arbeitgeber tatig. Er erhielt
neben seiner Verglitung einen Firmenwagen, den er auch privat
nutzen durfte. Die Uberlassung war in seinem Arbeitsvertrag ge-
regelt. Dieser formularmaBige Arbeitsvertrag enthielt zudem eine
Klausel, nach der die Nutzung widerrufen werden konnte, wenn
der Arbeitnehmer nach einer Kiindigung von seiner Verpflichtung
zur Arbeitsleistung freigestellt wird.

Konkret regelt § 20 des Arbeitsvertrags, dass der Arbeitgeber
berechtigt ist, den Arbeitnehmer bei oder nach Ausspruch einer
Kiindigung — gleich von welcher Seite — unter Fortzahlung der Ver-
giitung von der Arbeit freizustellen. Der Arbeitgeber kiindigte das
Arbeitsverhéltnis des Arbeitnehmers fristgerecht zum 30.11.2024
und stellte ihn bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist von seiner Ar-
beitspflicht frei. Zudem forderte er ihn auf, seinen Firmenwagen
zurlickzugeben.

Arbeitnehmer gibt Dienstwagen nicht zuriick

Der Arbeitnehmer war vor allem mit der Riickgabe des Firmen-
wagens nicht einverstanden. Diesen wollte er noch fiir die Zeit
der Kiindigungsfrist behalten oder zumindest eine Nutzungsaus-
fallentschadigung bekommen. Als sein Arbeitgeber darauf nicht
einging, klagte der Arbeitnehmer. Er verlangte eine Nutzungs-
ausfallentschadigung fiir die Zeit von August bis November 2024
i. H. v. 510 € monatlich. Seine Begriindung: Seine Freistellung sei
zu Unrecht erfolgt. Denn die arbeitsvertragliche Klausel, die die
Freistellung regele, benachteilige ihn unangemessen.

BAG weist an LAG zuriick

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Das Landesarbeitsgericht
(LAG) Niedersachsen hingegen verurteilte den Arbeitgeber zu
einer Nutzungsentschadigung (22.5.2025, Az. 5 SLa 249/25). Das
BAG wies die Angelegenheit nun zur erneuten Entscheidung an
das LAG zurlick.

Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag ist unwirksam

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer nicht aufgrund der Freistellungsklausel in § 20
im Arbeitsvertrag von seiner Arbeitsleistung freistellen konnte.
Denn die Klausel in dem Arbeitsvertrag sei als Allgemeine Ge-
schaftsbedingung (AGB) zu beurteilen. Sie unterliege deshalb der
Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB.

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die entsprechende Kon-
trolle ergebe, dass die Klausel unwirksam sei. Sie benachteilige
den Arbeitnehmer entgegen dem Grundsatz von Treu und Glauben
unangemessen. SchlieBlich habe er ein grundrechtlich geschiitztes

Interesse an der Beschaftigung bis zur Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses. Das konne er jedoch nach dieser Klausel gar nicht
geltend machen. Deshalb komme es nicht zur Abwagung der In-
teressen des Arbeitgebers bzw. Beschaftigten im Hinblick auf die
Freistellung. Die entsprechende Interessenabwagung sei nun vom
LAG vorzunehmen. Denn das habe im Zusammenhang mit seiner
vorherigen Bearbeitung diesen Punkt nicht ausreichend gepriift.

= FAZIT

Pauschale Freistellungsklausel im
Arbeitsvertrag ist unwirksam

Eine pauschale Freistellungsklausel in einem formular-
maBigen Arbeitsvertrag ist unwirksam. Denn sie be-
nachteiligt Arbeitnehmer unangemessen. Folge einer
solchen Klausel ist jedoch nicht, dass der/die Betroffene
einen Beschaftigungsanspruch erhalt. Es ist vielmehr
eine Abwagung der jeweiligen Interessen vorzunehmen.
Denn es erscheint durchaus moglich, dass das Interes-
se des Arbeitgebers an der Freistellung iiberwiegt. In
einem solchen Fall miisste er dem betroffenen Arbeit-
nehmer zumindest eine Nutzungsentschadigung fiir den
Firmenwagen zahlen. Alternativ kann der Arbeitgeber
dem betroffenen Arbeitnehmer bzw. einer betroffenen
Arbeitnehmerin auch den Firmenwagen bis zum Ende
der Kiindigungsfrist zu den vereinbarten Bedingungen,
also auch zur privaten Nutzung, iiberlassen. Denn ein zur
Privatnutzung tiberlassener Firmenwagen ist Gehaltsbe-
standteil und muss deshalb im Fall einer Freistellung bis
zum Ende der Kiindigungsfrist gewahrt werden.

ﬁ 307 Abs. 1, 3 BGB

Inhaltskontrolle

(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschéftshedingungen
sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Ver-
wenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben
unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Be-
nachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die
Bestimmung nicht klar und verstandlich ist.

(3) Die Absatze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten
nur fiir Bestimmungen in Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende
oder diese erganzende Regelungen vereinbart werden:
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Urlaub | Lesezeit 2 Minuten

beschrankt werden

Urlaub darf nicht wegen pauschaler Engpasse

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steht ein gesetzlicher Erholungsurlaub von 20 Tagen bei
einer 5-Tage-Woche zu. Dabei sollen einmal jahrlich mindestens 10 Tage am Stiick gewahrt werden.
Ob ein Arbeitgeber 17 Tage Urlaub am Stiick wegen Personalmangels verweigern kann, war neben
der Frage, ob der gesetzliche Anspruch auf zusammenhangenden Urlaub per Eilantrag durchgesetzt
werden kann, von den Richtern des Landesarbeitsgerichts (LAG) Thiiringen kiirzlich zu entscheiden

(2.3.2026, Az. 4 Ta 15/26).

Arbeitnehmerin will Urlaubsgewéhrung im
Eilverfahren durchsetzen

Der Fall: Eine Arbeitnehmerin beantragte eine einstweilige Verfii-
gung, um von ihrem Arbeitgeber Erholungsurlaub in der Zeit vom
1.3.2026 bis zum 25.3.2026 zu erhalten. Zuvor hatte sie das regu-
lare Hauptsacheverfahren angestrengt. Dieses war am 23.1.2026
zu ihren Gunsten entschieden worden. Das Arbeitsgericht ver-
pflichtete den Arbeitgeber zur Urlaubsgewahrung (ArbG Nordhau-
sen, 23.1.2026, Az. 2 Ca 974/25). Das entsprechende Urteil war
jedoch noch nicht rechtskraftig.

Mit Schreiben vom 10.2.2026 forderte die Arbeitnehmerin den
Arbeitgeber unter Fristsetzung bis zum 13.2.2026 zur Umsetzung
auf und kiindigte andernfalls einstweiligen Rechtsschutz, also die
Anstrengung eines Eilverfahrens, an. Dieses leitete sie dann am
16.2.2026 ein (siehe oben).

Arbeitsgericht lehnt Eilbediirftigkeit ab

Das Arbeitsgericht lehnte die Antrage wegen fehlender Eilbedrf-
tigkeit ab. Zur Begriindung verwies das Gericht darauf, dass die
Arbeitnehmerin die Dringlichkeit durch das lange Warten selbst
widerlegt habe. Die Arbeitnehmerin riigte diese Entscheidung da-
raufhin.

Gericht spricht Arbeitnehmerin Urlaubsanspruch zu

Die Entscheidung: Das LAG entschied auf die Beschwerde der
Arbeitnehmerin hin, dass diese einen Anspruch auf Erteilung des
Erholungsurlaubs in der Zeit vom 3.3.2026 bis zum 25.3.2026
habe. Das begriindeten die Richter mit der Entscheidung im re-
gularen Verfahren. Sie stellten klar, dass sich aus dem regula-
ren Hauptsacheverfahren ergebe, dass die Arbeitnehmerin ihren
Urlaubswunsch fir den Zeitraum korrekt angemeldet hatte. Der
Arbeitgeber hatte dem Wunsch deshalb nachzukommen. Denn
der Arbeitgeber habe keine ausreichend wichtigen betrieblichen
Griinde gegen den Urlaub. Das wére jedoch Voraussetzung.

Beschrankung verstoBt gegen Gesetz

Die Beschrankung auf hochstens 2 Wochen zusammenhéngenden
Urlaub verstoBe gegen § 7 Abs. 2 Satz 1 Bundesurlaubsgesetz
(BUrlG). Denn § 7 Abs. 2 Satz 2 BUrG setzt eine Teilbarkeit voraus,
die nur bei besonderen Griinden, wie z. B. dringende betriebliche
oder personliche Griinde, zulassig ist. Solche Griinde haben hier
nicht vorgelegen. Pauschale personelle Engpasse geniigen dafir
nicht. Das Gericht wies hier auch darauf hin, dass der Arbeitgeber
nicht mit entgegenstehenden Urlaubswiinschen anderer Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer argumentiert habe.
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Anders als von der Arbeitnehmerin beantragt gewahrte das Ge-
richt den Urlaubsanspruch erst ab dem 3.3.2026, da eine riickwir-
kende Urlaubsgewahrung unionsrechtlich nicht zulassig ist.

Hauptsacheverfahren abwarten schadet nicht

Im Hinblick auf die Eilbediirftigkeit entschieden die Richter, dass
diese grundsétzlich entfalle, wenn die antragstellende Person die
zeitliche Dringlichkeit durch ein zu langes Zuwarten selbst ver-
schuldet habe. Hier sei es aber ausnahmsweise nicht zu beanstan-
den gewesen, zunachst den Ausgang des Hauptsacheverfahrens
abzuwarten. Hier habe die Arbeitnehmerin deshalb rechtlich zu-
lassig gehandelt. Sie habe zunachst das Hauptsacheverfahren ab-
gewartet und ihren Arbeitgeber kurz darauf unter Angabe einer
gesetzten Frist aufgefordert, die Entscheidung umzusetzen. Erst
als dieser auf die Aufforderung nicht reagierte, habe sie das Eil-
verfahren eingeleitet.

= FAZIT

Beim Urlaub zdhlt lhr Wunsch bzw. der Wunsch
lhrer Kolleginnen und Kollegen

Eine generelle Beschrankung des Erholungsurlaubs auf
hochstens 2 zusammenhangende Wochen verstoBt hin-
gegen gegen § 7 Abs. 2 Satz 1 BUrlG. Eine Teilung sei nur
bei Vorliegen konkreter, dringender, betrieblicher oder in
der Person des Arbeitnehmers liegender Griinde erlaubt.
Pauschale personelle Engpasse geniigen dafiir nicht.

INFO: Thema

Urlaub am Stiick

Der Erholungsurlaub ist an lhren Wunsch bzw. den
Waunsch lhrer Kolleginnen und Kollegen gebunden. Be-
schéftigte diirfen die Zeit ihres Urlaubs grundséatzlich
frei wahlen. lhr Arbeitgeber darf den Urlaub nur dann
verweigern, wenn er zwingende betriebliche Griinde
nachweisen kann, die gegen den Urlaub zum gewiinsch-
ten Termin sprechen. Nach dem Arbeitsrecht steht
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei einer 6-Ta-
ge-Woche zudem Erholungsurlaub an 12 zusammenhan-
genden Werktagen zu. Bei einer 5-Tage-Woche sind es
mindestens 10 zusammenhangende Werktage.
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

MaBgeblich ist die Organisationsstruktur

Abteilungsversammlungen diirfen nur ausnahmsweise und nur fiir organisatorisch oder raumlich
klar abgegrenzte Betriebsteile durchgefiihrt werden. Eine einfache Zusammenfassung nach fach-
lichen Zustindigkeiten oder Personengruppen geniigt dafiir nicht. Entscheidend ist vielmehr die
betriebliche Organisationsstruktur. Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen entschie-

den (5.12.2025, Az. 13 TaBVGa 113/25).

Betriebsrat plant Abteilungsversammlungen

Der Fall: Der Antragsteller ist der aus 15 Mitgliedern bestehende
Betriebsrat des Zentrallagers der Arbeitgeberin. Dort arbeiten ca.
1.050 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Schichtbetrieb. Im
Jahr 2025 fand lediglich am 1.4.2025 eine Betriebsversammlung
statt. Fiir September/Oktober hatte der Betriebsrat Abteilungsver-
sammlungen geplant, die die Arbeitgeberin untersagte.

Der Betriebsrat beschloss daraufhin Anfang November 2025, in
der Zeit vom 8.12. bis zum 12.12.2025 mehrere Abteilungsver-
sammlungen durchzufiihren. Und zwar jeweils fiir die verschie-
denen Bereiche, wie z. B. Feinkost, Tiefkiihl, Betriebstechnik, Obst
& Gemiise, Trockensortiment, Transport & Leergut, Kraftfahrer/
Vorlader/Expedition/Kfz-Werkstatt). Dariiber hinaus sollten eigen-
standige Versammlungen fiir Auszubildende und Abteilungsleiter
stattfinden. Andere eigenstandige Bereiche bzw. Abteilungen, wie
z. B. die Warenausgangskontrolle, Check-in, Wareneingang, wur-
den nicht einbezogen. Mit einer E-Mail vom 12.11.2025 verwei-
gerte die Arbeitgeberin erneut ihre Zustimmung.

Betriebsrat beantragt einstweilige Verfiigung

Der Betriebsrat beantragte daraufhin, im Wege der einstweiligen
Verfiigung der Arbeitgeberin die Behinderung der konkret termi-
nierten Abteilungsversammlungen zu untersagen und Ordnungs-
mittel anzudrohen. Das begriindete er damit, dass jeweils abtei-
lungsspezifische Themen bestiinden; lediglich fiir 3 Abteilungen
gebe es keine besonderen Punkte. Er wies in seiner Begriindung
zudem darauf hin, dass die Tagesordnungen mitgeteilt worden sei-
en und die Beschlussfassungen ordnungsgemaB erfolgt seien. Eine
gleichzeitige Durchfiihrung sei personell nicht leistbar.

Arbeitgeberin beantragt Zuriickweisung

Die Arbeitgeberin hielt den Beschluss des Betriebsrats fiir fehler-
haft. Sie argumentierte, dass nicht alle organisatorischen Einheiten
und Beschéftigten erfasst seien. Eine , Abteilung Abteilungsleiter”
existiere nicht. Auszubildende und Abteilungsleiter seien organisa-
torisch anderen Abteilungen zugeordnet. Die Arbeitgeberin vertrat
zudem die Meinung, dass ein berechtigtes Interesse an einer wei-
teren Betriebsversammlung zur Berichterstattung des Betriebsrats
und zur Unterrichtung iber die Unternehmenslage bestehe. Sie
beantragte deshalb Zurlickweisung.

Vor dem Arbeitsgericht hatte der Betriebsrat keinen Erfolg. Die
gegen die Entscheidung gerichtete Beschwerde des Betriebsrats
war vor dem LAG teilweise erfolgreich.

Beschwerde teilweise nicht begriindet

Die Entscheidung: Der Eilantrag des Betriebsrats blieb ohne Erfolg.
Denn das Gericht hielt die Beschwerde teilweise fiir unbegriindet.
Der Antrag des Betriebsrats war auf Duldung der Durchfiihrung

von Abteilungsversammlungen gerichtet. Ein entsprechender An-
spruch bestand jedoch nicht.

Das begriindete das Gericht damit, dass der Beschluss vom
7.11.2025 nicht den Vorgaben fiir Betriebsversammlungen in § 42
Abs. 2 BetrVG entspreche. Danach miissen Abteilungsversamm-
lungen alle organisatorisch oder rdumlich abgrenzbaren Einheiten
und sémtliche Arbeitnehmer erfassen. Hier seien jedoch Einheiten
wie die Warenausgangskontrolle und der Check-in nicht bertick-
sichtigt worden. Das Gericht stellte zudem klar, dass Abteilungs-
leiter und Auszubildende keine eigensténdige Abteilungen seien.
Sie seien vielmehr ihren jeweiligen Einsatzbereichen zuzuordnen.

Das miissen Sie zum Thema wissen

Nicht immer lassen sich alle Belegschaftsmitglieder unter einen
Hut bekommen. Deshalb regelt das Gesetz Teilversammlungen. Als
Betriebsrat kénnen Sie nicht frei entscheiden, ob Sie eine Betriebs-
versammlung als Teilversammlung durchfiihren wollen. Macht die
Struktur Ihres Betriebs sinnvolle Betriebsversammlungen unmaog-
lich, miissen Sie stattdessen Teilversammlungen organisieren.

Sind reguldre Betriebsversammlungen hingegen mdglich, sind
diese durchzufiihren. Bei der entsprechenden Entscheidung steht
Ihnen als Betriebsrat allerdings ein gewisser Entscheidungsspiel-
raum zu. Teilversammlungen kommen in der Praxis am haufigsten
in Betrieben zum Tragen, die 2 oder mehr Schichten arbeiten.

@ 42 Abs. 2 BetrVG

Betriebsversammlung

(2) Arbeitnehmer organisatorisch oder raumlich abge-
grenzter Betriebsteile sind vom Betriebsrat zu Abtei-
lungsversammlungen zusammenzufassen, wenn dies fiir
die Erdrterung der besonderen Belange der Arbeitneh-
mer erforderlich ist. Die Abteilungsversammlung wird
von einem Mitglied des Betriebsrats geleitet, das mog-
lichst einem beteiligten Betriebsteil der Arbeitnehmer
angehort.
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Altere Arbeitnehmer | Lesezeit 4 Minuten

Kollegen ein

So setzen Sie sich fiir Ihre dlteren Kolleginnen und

Als Betriebsrat haben Sie gerade alteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegeniiber eine
besondere Schutzpflicht. Denn so jung und fit man sich auch fiihlt: Mit zunehmendem Alter baut
man langsam ab. Als Betriebsrat sollten Sie deshalb die Besonderheiten im Zusammenhang mit der
Beschaftigung alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen, damit Sie sich optimal fiir lhre

Kollegen einsetzen kénnen.

lhre Mitbestimmungsrechte

Als Betriebsrat haben Sie bei der Beschaftigung alterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Mitbestimmungsrechte. Es ist eine
Ihrer wichtigsten Aufgaben, die Beschéftigung alterer Arbeitneh-
mer besonders zu fordern (§ 80 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).

Das heiBt: Sie miissen nicht nur darauf achten, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nicht wegen der Uberschreitung be-
stimmter Altersstufen benachteiligt werden. Es geht vielmehr auch
darum, dass Sie die Einstellung von alteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern bei gleicher Qualifikation und Leistungsfahig-
keit unterstiitzen und Kiindigungen vermeiden. Sorgen Sie auch
dafir, dass altere Kollegen nicht benachteiligt werden.

Schutz Alterer vor Diskriminierung

In § 75 BetrVG ist ein ausdriickliches und umfassendes Verbot der
Benachteiligung wegen des Alters festgelegt. Sie als Betriebsrat
sind verpflichtet, gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber bzw. lhrer
Arbeitgeberin auf die Einhaltung des Verbots zu achten.

Bedenken Sie: Bei der im BetrVG festgelegten Regelung handelt es
sich um einen einseitigen Diskriminierungsschutz. Es werden nur
altere Kolleginnen und Kollegen gegeniiber jiingeren geschiitzt.
Gerade in einer Arbeitswelt, in der es immer mehr altere Kollegin-
nen und Kollegen gibt, kann es aber auch zu Diskriminierungen
alterer gegeniiber jiingeren Beschaftigten kommen, die so nicht
erfasst sind.

Setzen Sie auf Gleichbehandlung

Gleiches Recht fiir alle: Nach § 7 Abs. 1 Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) in Verbindung mit § 1 AGG diirfen &ltere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeniiber jlingeren nicht
benachteiligt werden. Das heiBt auch, dass Ihr Arbeitgeber bzw.
Ihre Arbeitgeberin fiir altersgerechte Arbeitsplatze sorgen muss.
Denn korperlicher VerschleiB ist keinesfalls zwangslaufig. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass eine mangelhafte Gestaltung von
Arbeitsplatzen und das lange Verbleiben darauf fiir so manche Al-
tersdefizite verantwortlich sind.

Monotonie macht krank

Anforderungsarme, monotone und hoch arbeitsteilige Tatigkeiten
fihren zu vorzeitiger korperlicher und psychischer Abnutzung.
Folge dessen ist haufig, dass die Arbeitnehmer demotiviert sind.
Dadurch sinkt ihre Leistungsfahigkeit. Sie verlieren die Lust, sich
weiterzuentwickeln.

Als Betriebsrat sollten Sie sich an dieser Stelle fragen, wo in lhrem
Betrieb eine besondere Stressbelastung fiir altere Arbeitnehmer
liegt. Denken Sie dabei z. B. an langjahrige Schichtarbeit oder stan-
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dige Uberstunden. Sollten Ihre Kolleginnen und Kollegen damit zu
tun haben, setzen Sie sich bei lhrem Arbeitgeber dafiir ein, dass
die Arbeitszeit im Rahmen des Mdglichen gesundheitsschonend
organisiert wird. Arbeiten Sie im Hinblick auf diese Fragestellun-
gen auch mit dem Betriebsarzt zusammen.

Versuchen Sie neue Konzepte zu etablieren

Wahrend die meisten jlingeren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bzw. Beschaftigte mittleren Alters mit den normalen Er-
holungszeiten bzw. dem bei Uberstunden etc. gewéhrten Freizeit-
ausgleich hinkommen, reicht fiir altere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer die ,Pause” allein oft nicht mehr. Sie regenerieren
sich haufig schlicht nicht mehr so schnell.

Zumindest ein Teil der &lteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer bendtigt etwas mehr bzw. eine andere Art der Erholung; z. B.
spezielle Riickenschulen fiir Schreibtischtéter oder auch spezielle
Entspannungskurse.

Q  MEIN TIPP

Setzen Sie sich fiir Ihre élteren Kolleginnen und
Kollegen ein

Ich empfehle lhnen, Ihren Arbeitgeber bzw. lhre Arbeit-
geberin mit guten Argumenten zu iiberzeugen. Die
meisten Arbeitgeber werden von einer Extra-Investition
in Sachen Arbeitsschutz nicht sofort iiberzeugt sein.
SchlieBlich kostet guter Arbeitsschutz viel Zeit und Geld.
Ein gutes Argument ist, dass Altere mit den richtigen Ge-
sundheitsschutzmaBnahmen langer fit bleiben und dass
Ihrem Arbeitgeber/ Ihrer Arbeitgeberin so fiir den Betrieb
unverzichtbares Wissen langer erhalten bleibt.

Werden Sie praventiv tatig

Auch insoweit gilt: Es ist besser, praventiv tatig zu werden, als zu
warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Setzen Sie sich grundsatzlich fir eine gesundheitsférdernde Ar-
beitsorganisation ein — wie z. B. Teamarbeit oder Job-Rotation,
Teilzeit oder Heimarbeit. Bei diesen Arbeitsformen sind Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen nicht kontinuierlich in Stressphasen, sondern
auch mal in Ruhephasen.

Bei Bliroarbeitsplatzen ist auf ergonomisch hochwertige Schreib-
tische und Biirostiihle zu achten. Zudem tragt eine gut gesteuerte
Beleuchtung zum Ausgleich von Sehschwachen bei.



Folgende Konsequenzen sollten Sie auBerdem ziehen

Setzen Sie sich auch dafiir ein, dass é&lteren Kolleginnen und Kol-
legen Tatigkeiten, bei denen sie standig den vorgenannten Anfor-
derungen ausgesetzt sind, weitestgehend erspart bleiben. Sorgen
Sie dafiir, dass

e sie moglichst keine gleichférmigen Arbeitsablaufe haben,

e von ihnen keine Daueraufmerksamkeit gefordert wird,

e sie sich nicht standig in Zwangshaltungen befinden,

® sie keine oder nur wenige Nachtschichten leisten miissen,

e sie keine korperlich anstrengende und taktgebundene Arbeit
verrichten miissen,

e sie nicht allzu hohem Zeitdruck ausgesetzt sind,

e sie keine schweren Hebe- und Tragtatigkeiten verrichten
miissen.

Weiterbildung ist im Alter besonders wichtig

Ihre alteren Kolleginnen und Kollegen sind auch beim Thema Wei-
terbildung besonders zu berlicksichtigen (§ 96 Abs. 2 BetrVG).
Auch darum kénnen Sie als Betriebsrat sich besonders gut kiim-
mern. Denn es Ihre Pflicht, darauf zu achten, dass unter Bertick-
sichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten lhren Kolleginnen
und Kollegen — und damit auch lhren é&lteren Kolleginnen und
Kollegen — die Teilnahme an betrieblichen und auBerbetrieblichen
WeiterbildungsmaBnahmen erméglicht wird.

Ihre &lteren Kolleginnen und Kollegen haben das besonders haufig
notig, um in dieser schnelllebigen Arbeitswelt auf dem Stand der
Dinge zu bleiben und den Anschluss zu den jiingeren Kolleginnen
und Kollegen nicht zu verlieren.

Nach § 97 Abs. 1 BetrVG muss |hr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeit-
geberin darliber hinaus

e die Einrichtung und Ausstattung betrieblicher Berufsbil-
dungseinrichtungen,

e die Einflihrung betrieblicher BerufshildungsmaBnahmen und

e die Teilnahme an auBerbetrieblichen BerufshildungsmaB-
nahmen

mit lhnen beraten.

®  MEIN TIPP

Unterstiitzen Sie lhre Kolleginnen und Kollegen
bei Weiterbildungen

Ich empfehle lhnen, sich besonders fiir die Kolleginnen
und Kollegen einzusetzen, deren Fahigkeiten und Kompe-
tenzen den Anforderungen der Zukunft nicht ausreichend
gerecht werden. Sorgen Sie dafiir, dass diesen Kollegin-
nen und Kollegen entsprechende QualifizierungsmaBnah-
men angeboten werden.

Uberzeugen Sie lhren Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgebe-
rin mit dem Argument, dass eine solche Unterstiitzung
haufig dazu fiihrt, dass sich die Kolleginnen und Kollegen
dem Betrieb besonders verbunden fiihlen. Sie wollen ihr
neu erworbenes Wissen vorzugsweise dem Betrieb zur
Verfiigung stellen. Die MaBnahme gilt also gleichzeitig
der Mitarbeiterbindung. Davon profitiert lhr Arbeitgeber
bzw. lhre Arbeitgeberin in diesen Zeiten besonders.

SCHWERPUNKTTHEMA

Freiheit gewahren

Altere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in der Regel
einen reichen Erfahrungsschatz. Sie haben sich aber auch an be-
stimmte Arbeitsweisen gewdhnt. Insoweit sollte lhr Arbeitgeber
bzw. lhre Arbeitgeberin tolerant sein.

Altere Arbeitnehmer sollten Freiheiten genieBen bei

e der eigenen Arbeitsweise: Selbstverstandlich miissen sie
technisch up to date sein. lhr Arbeitgeber/ lhre Arbeitgeberin
sollte ihnen aber dennoch einen relativ groBen Entschei-
dungsspielraum zugestehen, wie sie bestimmte Aufgaben
erledigen. Er/sie sollte alteren Beschaftigten ein modernes
Technikkonzept nicht ohne Not aufzwingen.

e der Wahl der Arbeitsmittel: Kénnen Arbeitsmittel gewahlt
werden, sollten Ihre alteren Kolleginnen und Kollegen den
ersten Zugriff haben und die Mittel wéhlen kénnen, die am
besten zu ihnen passen.

e der Lage der Pausenzeiten.

e der Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten kommen héufig auch
alteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sehr gele-
gen — z. B. weil sie eher friih aufstehen oder auch, weil sie
morgens vor der Arbeit noch einen Arzt- bzw. Therapietermin
erledigen.

Gutes Betriebsklima hilft allen

Altere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleiben in einem Be-
trieb nur an Bord, wenn die Einstellung ihnen gegentiber stimmt.
Altere und jiingere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miissen
sich kooperativ zeigen. Das gute Miteinander muss von lhrem
Arbeitgeber bzw. Ihrer Arbeitgeberin implementiert werden.

Setzen Sie sich fiir ein gutes Betriebsklima ein

SchlieBlich kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lieber
zur Arbeit, leisten mehr und bleiben langer fit, wenn das Betriebs-
klima stimmt. Zu einem guten Betriebsklima zdhlen Ehrlichkeit,
konstruktive Kritik, Offenheit, Freundlichkeit, Lob und Anerken-
nung. Das gilt nattirlich fir alle Ihre Kolleginnen und Kollegen.

© MEINTIPP

Betriebsvereinbarung abschlieBen

Ich empfehle lhnen, sich mit Ihrem Arbeitgeber bzw. Ihrer
Arbeitgeberin auf eine Betriebsvereinbarung zur Forde-
rungen alterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
einigen, die die Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz
sowie Weiterbildung und Gestaltung der Arbeitsorgani-
sation beinhaltet.
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Kiindigung | Lesezeit 2 Minuten

Kiindigungsgrund

Kirchenaustritt gilt nur ausnahmsweise als

Kirchliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlangen von ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern meist, dass diese der Kirche angehéren und sich mit den jeweiligen Werten identifizieren.
Der Austritt aus der katholischen Kirche konnte hier allerdings nicht als alleiniger Kiindigungsgrund
gegeniiber der Betroffenen vorgebracht werden. Das hat der Europdische Gerichtshof (EuGH) in
einer aktuellen Entscheidung klargestellt (17.3.2026, Rs. C-258/24).

Arbeitgeberin kiindigt Arbeitnehmerin

Der Fall: Die Arbeitgeberin, die katholische Schwangerschaftsbe-
ratung — ein Verein innerhalb der katholischen Kirche, der schwan-
gere Frauen berdt — hatte einer Arbeitnehmerin gekiindigt,
nachdem diese aus der Kirche ausgetreten war. Denn die Arbeitge-
berin verlangte von ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
grundsétzlich, dass diese die Richtlinien der katholischen Kirche
einhalten, wonach jede Schwangerschaftsberatung den Schutz
des Lebens des ungeborenen Kindes zum Ziel hat. Das schlieBt
nach Ansicht der Arbeitgeberin auch ein, dass die Beschaftigten
schwangere Frauen dazu bewegen, eine Schwangerschaft fortzu-
setzen, statt sie abzubrechen. Die Arbeitgeberin sah in dem Kir-
chenaustritt einen schwerwiegenden VerstoB gegen die Loyalitats-
pflichten.

Arbeitnehmerin tritt wegen besonderer Steuer aus
Kirche aus

Die Arbeitnehmerin begriindete ihren Kirchenaustritt mit einer be-
sonderen Form der Kirchensteuer. Denn sie war mit einem Mann
verheiratet, der einer anderen Glaubensrichtung angehorte. Das
Bistum Limburg, dem sie angehorte, verlangt von Mitgliedern, die
im Rahmen einer glaubensverschiedenen Ehe mit einem gut ver-
dienenden Ehepartner verheiratet sind, ein besonderes Kirchengeld.

Die Arbeitnehmerin klagte gegen die Kiindigung. Der Fall landete
vor dem EuGH.

Kirchenaustritt reicht nicht als Kiindigungsgrund

Die Entscheidung: Das Gericht hat hier die Meinung vertreten,
dass ein katholischer Verein wie die deutsche katholische Schwan-
gerschaftsberatung einer katholischen Arbeitnehmerin nicht nur
deshalb kiindigen darf, weil sie aus der katholischen Kirche aus-
tritt. Das begriindete das Gericht hier u. a. auch damit, dass nicht-
katholische Personen die gleiche Tatigkeit ausiibten. Aus dieser
Tatsache leiteten die Richter her, dass der Kirchenaustritt keinen
Einfluss auf das Recht des Vereins auf Autonomie habe.

Die Richter wiesen darauf hin, dass eine Kiindigung u. a. voraus-
setze, dass die Anforderung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, nicht aus der Kirche auszutreten, unter Berlicksichtigung
der Art der Tatigkeit und des Ethos der Einrichtung rechtmaBig und
gerechtfertigt ist.

EuGH auBert sich zum Interessenausgleich

Der Gerichtshof stellte in seiner Entscheidung zudem klar, dass
ein angemessener Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeit-
gebers und dessen religiésen Grundsatzen einerseits und den In-
teressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht wegen
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ihrer Religion benachteiligt zu werden, andererseits zu erreichen
ist. Ob eine berufliche Anforderung mit Blick auf das Ethos der
jeweiligen kirchlichen Organisation aufgrund der Art der betref-
fenden Tatigkeiten oder der Umstande ihrer Ausiibung wesentlich,
rechtmaBig und gerechtfertigt ist, konnen die nationalen Gerichte
beurteilen — hier also das Bundesarbeitsgericht (BAG). Die Rich-
ter wiesen darauf hin, dass das Unionsrecht jedem Mitgliedstaat
einen Beurteilungsspielraum bei dieser Abwagung einrdume.

BAG hatte Einschatzung eingefordert

Das BAG, das sich zuvor mit der Angelegenheit befassen musste,
hatte die Ansicht vertreten, dass die Kiindigung eine unmittelbare
Diskriminierung wegen der Religion sei. Das Gericht hatte zudem
klargestellt, dass es daran zweifele, ob die Ungleichbehandlung
gerechtfertigt sei. Wegen dieser Zweifel hatte es den EuGH ge-
beten, die Unionsvorschriften Gber die Gleichbehandlung in Be-
schaftigung und Beruf im Hinblick auf die Charta der Grundrechte
der Europdischen Union auszulegen.

lhre Rolle als Betriebsrat

Als Betriebsrat sind Sie zu jeder Kiindigung anzuhéren (§ 102
BetrVG). Machen Sie in einem vergleichbaren Fall deutlich, dass
Sie Zweifel daran haben, dass eine entsprechende MaBnahme ge-
rechtfertigt sein kdnnte.

> FAZIT

EuGH halt Kirchenmitgliedschaft nicht fiir
maBgeblich

Das Gericht hielt die Mitgliedschaft der Arbeitnehmerin
in der katholischen Kirche fiir die konkrete Tatigkeit der
Beschaftigten nicht fiir wesentlich. MaBgeblich fiir diese
Entscheidung war vor allem, dass es andere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gab, die die gleiche Tatig-
keit ausiiben und nicht Mitglieder der katholischen Kir-
che sind.

E 102 Abs. 1 Satz 1, 2 BetrVG

Mitbestimmung bei Kiindigungen

Der Betriebsrat ist vor jeder Kiindigung zu horen. Der
Arbeitgeber hat ihm die Griinde fiir die Kiindigung mit-
zuteilen.




Arbeitsvertrag | Lesezeit 1 Minute

einzusehen?

Frage:

In unserem Betrieb werden derzeit sehr viele Arbeitnehmer neu
eingestellt. Das ist natiirlich grundsatzlich sehr erfreulich. Ande-
rerseits stehen wir als Betriebsrat dem Vorhaben teilweise auch
kritisch gegeniiber. Denn bei uns werden sehr viele Teilzeitkraf-
te beschaftigt. Einige dieser Teilzeitarbeitnehmer mdchten ihre
Arbeitszeit aufstocken. Wir als Betriebsrat mochten diesen Kolle-
gen helfen und interessieren uns deshalb fiir die genauen Arbeits-
bedingungen der neu Eingestellten. Haben wir einen Anspruch
auf Einsichtnahme in die Arbeitsvertrage? Bisher verweigert uns
unser Arbeitgeber das. Und zwar mit der Begriindung, dass wir
als Betriebsrat bei Arbeitsvertragen kein Beteiligungsrecht hatten.
Stimmt das?

Antwort: Sie haben kein Beteiligungsrecht

Leider liegt lhr Arbeitgeber da richtig. Der Abschluss des Arbeits-
vertrags ist eine Angelegenheit, die er mit dem jeweiligen Arbeit-
nehmer allein regelt. Sie als Betriebsrat haben dabei kein Beteili-
gungsrecht. Dieses fehlende Beteiligungsrecht bei der Gestaltung

Gesundheitsschutz | Lesezeit 1 Minute

IHRE FRAGEN AUS DER PRAXIS

Haben wir einen Anspruch, die Arbeitsvertrage

der einzelnen Arbeitsvertrage flihrt dazu, dass Sie keinen Anspruch
auf Einsichtnahme in die Arbeitsvertrage neuer Kollegen haben.
Daran andert auch lhr Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung
nach § 99 BetrVG nichts. Denn dabei geht es lediglich darum, zu
beurteilen, ob die Einstellung im Hinblick auf die Beschaftigung
Ihrer bereits aktiven Kollegen sinnvoll ist. Die konkreten Arbeits-
bedingungen sind davon nicht erfasst.

Ausnahme gilt fiir Formulararbeitsvertrage

Eine Ausnahme von dem hier Gesagten gilt bei Formulararbeits-
vertragen. Entscheidet sich Ihr Arbeitgeber, Formulararbeitsvertra-
ge zu verwenden, muss er Sie beteiligen. lhr Beteiligungsrecht ist
allerdings darauf beschrankt, grundsétzlich zu beurteilen, ob die
Arbeitsvertrage in Ordnung sind. Haben Sie ein entsprechendes
Muster-Formular einmal abgesegnet, dann haben sich lhre Beteili-
gungsmaoglichkeiten hierbei erledigt.

Sie haben also auch, wenn das Arbeitsverhéltnis auf einem For-
mulararbeitsvertrag basiert, keinen Anspruch auf Einsichtnahme
in den konkreten Vertrag.

Welche MaBBnahmen bieten sich an?

Frage:

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Gesundheitsschutz ist
bei uns seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Allerdings fehlt es
teilweise an der Umsetzung konkreter MaBnahmen. Wir haben be-
schlossen, die Angelegenheit jetzt gemeinsam mit unserem Arbeit-
geber anzugehen. Welche MaBnahmen sollten wir als Betriebsrat
sinnvollerweise fordern?

Antwort: Denken Sie an die folgenden 3 groB3en
Themenbereiche

Es ist gut, dass lhr Arbeitgeber das Thema Gesundheitsschutz mit
Ihnen gemeinsam angehen will. SchlieBlich haben Sie beim Ar-
beits- und Gesundheitsschutz ein zwingendes Mitbestimmungs-
recht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Zudem ist es sinnvoll, sich als
Betriebsrat fiir die Umsetzung der MaBnahmen zum Wohl lhrer
Kolleginnen und Kollegen einzusetzen.

Dazu sollten Sie vor allem konkrete Forderungen stellen. Denn die
werden meist besser befolgt. Am besten bilden Sie Kategorien und
stellen Ihre Forderungen anhand der einzelnen Bereiche. So liefern
Sie lhrem Arbeitgeber nicht nur Vorschlage, sondern gleichzeitig
eine Ubersichtliche Darstellung.

Mdogliche Kategorien:

1. Korperliche Fitness

Die korperliche Fitness Ihrer Kolleginnen und Kollegen kdnnen Sie
durch

e Betriebssport,

e Erndhrungsseminare,

¢ Raucherentwéhnungskurse sowie durch
e gesundes Kantinenessen

unterstiitzen.

2. Gesundheitsfordernde Arbeitsorganisation

Denken Sie als Dienstleistungsunternehmen vor allem an eine er-
gonomische Biroeinrichtung. Empfehlen Sie Ihrem Arbeitgeber,
hohenverstellbare Schreibtische anzuschaffen, wenn das bei Ihnen
noch nicht gang und gabe ist. SchlieBlich ist inzwischen wissen-
schaftlich nachgewiesen, dass zu viel Sitzen der Gesundheit lang-
fristig schadet.

3. Psychischen Krankheiten vorbeugen

Psychische Krankheiten sind in vielen Betrieben auf dem Vor-
marsch: Stress, Angst um den Arbeitsplatz und das Gefiihl, den
Anforderungen des Arbeitgebers nicht zu geniigen. Diese Faktoren
flihren oft zu psychischen Erkrankungen. Vorbeugen lasst sich hier
durch Anti-Stress-Seminare.

AuBerdem ist es wichtig, dass Ihr Arbeitgeber grundsatzlich
fiir eine ausgewogene Work-Life-Balance sorgt und offen kom-
muniziert, dass ihm diese wichtig ist. Je nachdem, um welche
Kollegen es geht, sollte er darauf achten, dass sie ausreichend
Entscheidungsspielraum haben und Verantwortung iibernehmen
konnen.
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Gleichbehandlung | Lesezeit 2 Minuten

Kopftuch im Betrieb: Worauf es ankommt

Viele Frauen muslimischen Glaubens tragen auch bei der Arbeit selbstverstindlich ein Kopftuch.
Das ist einigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer noch ein Dorn im Auge. Sie sorgen sich,
dass dies zu Unruhe unter den Beschaftigten fiihren und Kunden verargern kénnte. Verbieten sie
das Tragen, ist das in der Regel eine unzuldssige Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), die eine Entschadigung der Betroffenen auslésen kann. Denn uberall dort,
wo es nicht auf besondere Neutralitat ankommt, ist das Kopftuch nicht zu beanstanden. Das hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer kiirzlich veréffentlichten Entscheidung klargestellt (29.1.2026,

Az. 8 AZR 49/25).

Absagen wegen Kleiderordnung

Der Fall: Eine Frau bewarb sich als Luftsicherheitsassistentin iiber
ein Online-Bewerberportal bei einem Unternehmen, das die Ge-
pack- und Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen verant-
wortet. Die Aufgabe wurde dem Unternehmen von der Bundes-
polizei (ibertragen.

Auf eine entsprechende Nachfrage reichte die Bewerberin einen
Lebenslauf nach, der ein Foto von ihr mit muslimischem Kopftuch
zeigte. Sie erhielt kurze Zeit spater eine Absage. Die Bewerberin
vermutete eine Diskriminierung aufgrund ihrer Religion. Sie klagte
und verlangte deshalb von dem Unternehmen eine Entschadigung
nach § 15 Abs. 2 AGG in Hohe eines Bruttomonatsgehalts von
3.500 €. lhre Klage begriindete sie damit, dass samtliche Gesetze
und Verordnungen, die die Tatigkeit der Luftsicherheitsassistenten
regeln, keine Beschrankungen im Hinblick auf die religiése Neut-
ralitat vorsehen.

Arbeitgeber halt Forderung fiir nicht berechtigt

Der Arbeitgeber hielt die Forderung fiir nicht berechtigt und stiitz-
te sich dabei auf die folgenden 3 Griinde:

1. Die Absage sei nicht wegen des Kopftuchs, sondern wegen
der Liicken im Lebenslauf erfolgt.

2. Eine Konzernbetriebsvereinbarung untersage Kopfbedeckun-
gen aller Art. Es gelte das staatliche Neutralitatsgebot. Denn
an der ausgeschriebenen Stelle wiirden von der Bundes-
polizei delegierte Aufgaben wahrgenommen. Ein Kopftuch-
verbot sei deshalb gerechtfertigt und auch erforderlich, um
Konflikte zu vermeiden.

3. Als 3. Punkte wandte der Arbeitgeber ein, dass nicht er,
sondern vielmehr das mit dem Auswahlprozess beauftragte
Unternehmen der Bewerberin abgesagt habe.

Bewerberin erhélt 3.500 € Entschadigung

Die Entscheidung: Das Gericht hielt eine Diskriminierung fiir ge-
geben. Es entschied deshalb, dass die Bewerberin Anspruch auf
eine Entschadigung in Hohe von 3.500 € nach § 15 AGG habe. Das
Gericht stellte klar, dass der Vortrag der Bewerberin den Schluss
zulasse, dass sie wegen ihrer Religion diskriminiert worden sei.

Denn die Bewerberin erhielt eine Absage unmittelbar nach der
Ubersendung des Fotos. Dariiber hinaus habe das mit dem Aus-
wahlprozess beauftragte Unternehmen bereits einer anderen
Bewerberin schriftlich mitgeteilt, dass der Arbeitgeber aufgrund
einer Betriebsvereinbarung keine Bewerberinnen mit Kopftuch
einstellen werde. Wegen dieser Indizien hatte der Arbeitgeber be-
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weisen miissen, dass das Kopftuch fir die Absage tiberhaupt keine
Rolle spielte. An einer entsprechenden Darlegung fehlte es jedoch.
Die schlichte Behauptung, die Bewerberin habe die Absage wegen
der Liicken im Lebenslauf erhalten, reichte dafiir nicht.

Benachteiligung war nicht berechtigt

Das Bundesinnenministerium kann fiir Bundesbeamte das Tragen
religioser Symbole bei der Arbeit per Verordnung verbieten. Ein
solches Verbot existiere fiir Bundespolizisten in der Flugsicher-
heitskontrolle jedoch nicht. Deshalb sei ein staatliches Neutrali-
tatsgebot nicht zu beachten gewesen. Auch das Argument des
Arbeitgebers, die haufig konfliktreiche Situation an den Kont-
rollstellen im Flughafen diirfe nicht durch religiose Symbole ver-
scharft werden, wirke nicht. SchlieBlich gab es keine objektiven
Anhaltspunkte dafiir, dass das Tragen von Kopftlichern vermehrt
zu solchen Konflikten fiihre oder sie verscharfe.

= FAZIT

Setzen Sie sich fiir Gleichbehandlung ein

Als Betriebsrat sind Sie im Einstellungsverfahren zu be-
teiligen, wenn in Ihrem Betrieb in der Regel mehr als
20 Beschaftigte tatig sind (§ 99 Abs. 1 BetrVG). Setzen
Sie sich dafiir ein, dass Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeit-
geberin lediglich aus sachlich gerechtfertigten Griinden
ablehnt.

Haben Sie im Hinblick auf ein Kopftuchverbot zudem Fol-
gendes im Blick: Ein Verbot betrifft nicht nur das musli-
mische Kopftuch, sondern samtliche Symbole religioser,
weltanschaulicher und spiritueller Uberzeugungen. Ohne

ein entsprechendes Verbot hatte Ihr Arbeitgeber bzw.
lhre Arbeitgeberin nachweisbhar konkrete Nachteile. Das
konnen z. B. Storungen des Betriebsfriedens sein. lhr Ar-
beitgeber/ lhre Arbeitgeberin beschrankt das Verbot auf
die Bereiche, in denen das Verbot zum Tragen kommt.




umfassende Information

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: So sichern Sie lhren Anspruch auf

Als Betriebsrat haben Sie ein allgemeines Informationsrecht, damit Sie lhre Aufgabe richtig durch-
fiihren kénnen. Das sichert lhnen § 80 Abs. 2 BetrVG zu. Ihr Arbeitgeber muss Sie rechtzeitig
und umfassend unterrichten. Die sich aktuell stidndig andernden Bedingungen fiihren dazu, dass
auch lhr Arbeitgeber immer wieder Anpassungen vornehmen muss. Dabei ist es wichtig, dass
Sie rechtzeitig Bescheid wissen. SchlieBlich kénnen Sie lhre Mitbestimmungsrechte nur wahr-
nehmen, wenn Sie umfassend informiert sind. Um lhre Anspriiche mit lhrem Arbeitgeber in den
Fokus zu riicken, sichern Sie sie am besten in einer Betriebsvereinbarung.

Muster-Betriebsvereinbarung: Informationspflicht des Arbeitgebers

Zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ...,

und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden,

wird folgende Betriebsvereinbarung liber die Ausgestaltung der arbeitgeberseitigen Information des Betriebsrats geschlossen:

Praambel

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig, umfassend
und verstandlich zu informieren. Mit dieser Betriebsvereinbarung soll
sichergestellt werden, dass der Arbeitgeber seiner Verpflichtung jeder-
zeit nachkommt.

§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung bezieht sich sowohl auf das allgemeine In-

formationsrecht nach § 80 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
als auch auf besondere Informationsrechte des Betriebsrats.

§ 2 Ablauf der Information
Der Arbeitgeber muss die Information

e rechtzeitig,
¢ umfassend und
o verstandlich

vornehmen.

Die Unterrichtung hat grundsatzlich gegeniiber dem Vorsitzenden des
Betriebsrats und/oder dessen Stellvertreter zu erfolgen.

Der Arbeitgeber muss darliber hinaus initiativ tatig werden und den
Betriebsrat von sich aus informieren. Den Betriebsrat trifft insoweit
keine Holschuld.

§ 3 Rechtzeitigkeit der Information

Eine Unterrichtung ist nur dann rechtzeitig erfolgt, wenn sich der
Betriebsrat mit einer Angelegenheit ordnungsgemaB befassen konnte.
Die Information muss deshalb spatestens 6 Wochen vor der Umset-
zung einer konkreten MaBnahme erfolgen.

Im Einzelfall konnen kiirzere Fristen, etwa bei einer fristlosen Kiindi-
gung, oder auch langere Fristen, z. B. wenn es um eine umfassende
Betriebsanderung geht, angebracht sein.

§ 4 Umfassende Information

Umfassend erfolgt die Information nur dann, wenn der Arbeitgeber
dem Betriebsrat alle Informationen zur Verfiigung stellt, die er selbst
auch zur Entscheidung vorliegen hatte bzw. die er seiner Entscheidung
zugrunde gelegt hat. Eine Darstellung der Wertung des Arbeitgebers
reicht nicht aus.

Auf Wunsch des Betriebsrats gewahrt der Arbeitgeber dem Gremium
zudem Einsicht in die jeweiligen Dokumente.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

§ 5 Verstandlichkeit der Information

Die Unterrichtung hat grundsatzlich in deutscher Sprache und fir

den Laien verstandlich zu erfolgen. Sind auslandische Arbeitnehmer
Mitglied des Betriebsrats, wird die Information fiir sie tibersetzt. Etwas
anderes gilt nur, wenn die Auslander offensichtlich der deutschen
Sprache ausreichend machtig sind.

§ 6 Schriftlichkeit der Information

Die Unterrichtung hat immer auch in schriftlicher Form zu erfolgen. Die
Information gilt erst als vollstandig, wenn dem Betriebsrat auch die
schriftliche Unterrichtung tibergeben wurde.

§ 7 Folgen einer mangelhaften Information

Bei einer mangelhaften Information ist der Arbeitgeber verpflichtet,
die fehlenden oder unklaren Daten nachzuliefern. Der Betriebsrat
fordert ihn eindeutig dazu auf.

Etwaige Entscheidungsfristen des Betriebsrats, z. B. aus § 102 BetrVG,
laufen bei mangelhafter Information nicht an.

§ 8 Monatliche Gesprache

Betriebsrat und Arbeitgeber nutzen das Monatsgesprach zur Informa-
tion und Aussprache.

§ 9 Verschwiegenheit

Der Betriebsrat verpflichtet sich nochmals ausdriicklich zur Verschwie-
genheit Gber alle ihm im Rahmen seiner Tatigkeit bekannt geworde-
nen Informationen und Tatsachen.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollen einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein
oder werden, blieben die tibrigen Regelungen davon unbertihrt.

Die Vertragsparteien nehmen in diesem Fall unmittelbar Verhand-
lungen auf, um die unwirksame Regelung durch eine wirksame zu
ersetzen.

§ 11 Inkrafttreten, Kiindigung

Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die
Vereinbarung kann von beiden Seiten schriftlich mit einer Frist von
3 Monaten zum Jahresende gekiindigt werden. Nach ihrer Kiindigung

gilt sie bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung fort.
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Muster-Betriebsvereinbarung: Informationspflicht des Arbeitgebers



Zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ..., 

und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden, 

wird folgende Betriebsvereinbarung über die Ausgestaltung der arbeitgeberseitigen Information des Betriebsrats geschlossen:



Präambel

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat rechtzeitig, umfassend und verständlich zu informieren. Mit dieser Betriebsvereinbarung soll sichergestellt werden, dass der Arbeitgeber seiner Verpflichtung jederzeit nachkommt.



§ 1 Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung bezieht sich sowohl auf das allgemeine Informationsrecht nach § 80 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) als auch auf besondere Informationsrechte des Betriebsrats.



§ 2 Ablauf der Information

Der Arbeitgeber muss die Information

rechtzeitig,

umfassend und

verständlich 

vorzunehmen.

Die Unterrichtung hat grundsätzlich gegenüber dem Vorsitzenden des Betriebsrats und/oder dessen Stellvertreter zu erfolgen.

Der Arbeitgeber muss darüber hinaus initiativ tätig werden und den Betriebsrat von sich aus informieren. Den Betriebsrat trifft insoweit keine Holschuld.



§ 3 Rechtzeitigkeit der Information

Eine Unterrichtung ist nur dann rechtzeitig erfolgt, wenn sich der Betriebsrat mit einer Angelegenheit ordnungsgemäß befassen konnte. Die Information muss deshalb spätestens 6 Wochen vor der Umsetzung einer konkreten Maßnahme erfolgen.

Im Einzelfall können kürzere Fristen, etwa bei einer fristlosen Kündigung, oder auch längere Fristen, z. B. wenn es um eine umfassende Betriebsänderung geht, angebracht sein.



§ 4 Umfassende Information

Umfassend erfolgt die Information nur dann, wenn der Arbeitgeber dem Betriebsrat alle Informationen zur Verfügung stellt, die er selbst auch zur Entscheidung vorliegen hatte bzw. die er seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Eine Darstellung der Wertung des Arbeitgebers reicht nicht aus. 

Auf Wunsch des Betriebsrats gewährt der Arbeitgeber dem Gremium zudem Einsicht in die jeweiligen Dokumente.



§ 5 Verständlichkeit der Information

Die Unterrichtung hat grundsätzlich in deutscher Sprache und für den Laien verständlich zu erfolgen. Sind ausländische Arbeitnehmer Mitglied des Betriebsrats, wird die Information für sie übersetzt. Etwas anderes gilt nur, wenn die Ausländer offensichtlich der deutschen Sprache ausreichend mächtig sind.



§ 6 Schriftlichkeit der Information

Die Unterrichtung hat immer auch in schriftlicher Form zu erfolgen. Die Information gilt erst als vollständig, wenn dem Betriebsrat auch die schriftliche Unterrichtung übergeben wurde.



§ 7 Folgen einer mangelhaften Information

Bei einer mangelhaften Information ist der Arbeitgeber verpflichtet, die fehlenden oder unklaren Daten nachzuliefern. Der Betriebsrat fordert ihn eindeutig dazu auf.

Etwaige Entscheidungsfristen des Betriebsrats, z. B. aus § 102 BetrVG, laufen bei mangelhafter Information nicht an.



§ 8 Monatliche Gespräche

Betriebsrat und Arbeitgeber nutzen das Monatsgespräch zur Information und Aussprache.



§ 9 Verschwiegenheit

Der Betriebsrat verpflichtet sich nochmals ausdrücklich zur Verschwiegenheit über alle ihm im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Informationen und Tatsachen.



§ 10 Salvatorische Klausel

Sollen einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, blieben die übrigen Regelungen davon unberührt.

Die Vertragsparteien nehmen in diesem Fall unmittelbar Verhandlungen auf, um die unwirksame Regelung durch eine wirksame zu ersetzen.



§ 11 Inkrafttreten, Kündigung

Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die Vereinbarung kann von beiden Seiten schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Nach ihrer Kündigung gilt sie bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung fort.
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Vergiitung | Lesezeit 1 Minute

Dienstwagen als Gehalt: So geht es nicht

Ein auch zur privaten Nutzung liberlassener Dienstwagen kann fiir lhre begiinstigten Kolleginnen
und Kollegen sehr attraktiv sein. Die Bedingungen miissen aber stimmen. So hat lhr Arbeitgeber
bzw. lhre Arbeitgeberin unabhangig vom Dienstwagen auf jeden Fall den Mindestlohn zu leisten.
Tut er/sie das nicht, riskiert er/sie Nachzahlungen. Das hat das Bundessozialgericht in einer kiirzlich
veroffentlichten Entscheidung klargestellt (13.11.2025, B 12 BA 8/24 R und B 12 BA 6/23 R).

Dienstwagen als Gehalt

Der Fall: Der Arbeitgeber, ein Unternehmensberater, beschaftigte
2 Teilzeitkrafte mit zuletzt 12 bzw. 32 Stunden pro Monat. Das
vereinbarte Bruttogehalt von 150 € bzw. 480 € monatlich erhielten
die Arbeitnehmerinnen vor allem in Form eines auch zur privaten
Nutzung Uberlassenen Dienstwagens. Abweichungen zwischen
dem nach der 1%-Regel ermittelten geldwerten Vorteil und dem
vereinbarten Gehalt wurden durch entsprechende Zahlungen des
Arbeitgebers an die Arbeitnehmerinnen bzw. umgekehrt ausgegli-
chen. Der Arbeitgeber fiihrte fiir die vereinbarten 150 € bzw. 480 €
regelmaBig Sozialversicherungsbeitrage ab.

Nach einer Betriebspriifung fiir die Jahre 2014 bis 2017 verlang-
te die Deutsche Rentenversicherung trotzdem eine Nachzahlung
von 4.337,21 € fiir die Jahre 2015 bis 2017. Die Begriindung: Der
gesetzliche Mindestlohn miisse in Geld gezahlt werden. Sachleis-
tungen wie z. B. ein Dienstwagen seien auf den Mindestlohn nicht
anrechenbar. Deshalb seien die Sozialversicherungsbeitrage fiir

Service-Tipp: Onlinebereich

den nicht gezahlten Mindestlohn nachzuzahlen. Das missfiel dem
Arbeitgeber. Er klagte — allerdings ohne Erfolg.

Mindestlohn ist zusatzlich zu zahlen

Die Entscheidung: Das Gericht hielt die Forderung der Deutschen
Rentenversicherung fiir gerechtfertigt. Zur Begriindung verwies
das Gericht darauf, dass sich die Sozialversicherungsbeitrage
grundsatzlich nach dem geschuldeten Arbeitsentgelt richten. Das
gelte auch in dem Fall, in dem diese tatsachlich nicht gezahlt wer-
den. Die Arbeitnehmerinnen hier hatten Anspruch auf den Min-
destlohn als Geldzahlung, auf die der Arbeitgeber Sozialversiche-
rungsbeitrage abfiihren musste.

Informieren Sie betroffene Kolleginnen und Kollegen

Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin hat lhren Kolleginnen und
Kollegen den Mindestlohn von zurzeit 13,90 € als Geldzahlung zu
leisten. Unterrichten Sie lhre Kolleginnen und Kollegen dariiber,
wenn Sie Zweifel haben, dass Ihr Arbeitgeber das konsequent tut.
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